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Satzung über die Höhe der zulässigen Miete für geförderte  

Wohnungen 

Aufgrund § 4 der Gemeindeordnung für Baden -Württemberg (GemO) und § 

32 des Landesgesetzes zur Förderung von Wohnraum und Stabi l isierung von  

Quart iersstrukturen (Landeswohnraumförderungsgesetz –  LWoFG) hat der  

Gemeinderat der Stadt Bad Waldsee am 23.11.2009  folgende Satzung be-

schlossen: 

 

§ 1 Geltungsbereich 

Für 

 öffentl ich geförderte Wohnungen im Sinne des Ersten Wohnungsbau-

gesetzes und des Zweiten Wohnungsbaugesetzes,  

 Wohnungen, für deren Bau bis zum 31. Dezember 2001 ein Darlehen 

oder ein Zuschuss aus Wohnungsfürsorgemitteln des Landes bewill igt  

worden ist,  und 

 Wohnungen, für die bis zum 31. Dezember 2001 Aufwendungszu-

schüsse und Aufwendungsdar lehen bewil l igt worden sind, werden 

nach § 32 Absatz 1 und 2 LWoFG die gesetzl ichen Regelungen über 

die Kostenmiete zum 31.  Dezember 2008 aufgehoben. Die am 31. De-

zember 2008 geschuldete  Kostenmiete wird ab dem 01. Januar 2009 

zur vertragl ich vereinbarten Miete.  Ab dem 01. Januar 2009 f inden die 

Vorschr if ten des allgemeinen Mietrechts  nach Maßgabe des LWoFG 

Anwendung. 

 

Demnach darf  in Bad Waldsee eine geförderte Wohnung für die Dauer der 

Bindung nicht zu einer höheren Miete zum Gebrauch über lassen werden, als 

in dieser Satzung festgesetzt ist.  Dies gilt  auch bei einer Neuvermietung der 

Wohnung. 

Die Höchstbeträge nach dieser Satzung sind nicht mehr anzuwenden, wenn 

die geförderte Wohnung keiner Mietpreisbindung mehr unter l iegt.  

 

§ 2 Höchstbeträge 

Für die nach § 1 geförderten Wohnungen gelten in Bad Waldsee Höchstbe-

träge im Sinne von § 32 Absatz 3 LWoFG. Die Miete darf  n icht höher sein,  

als sie sich bei  einem Abschlag von 10 % gegenüber der ortsüblichen Ver-

gleichsmiete ergibt.  

Nebenkosten sind in den Höchstbeträgen nicht enthalten.  

 



6.4 Satzung über d ie  Höhe der  zu läss igen Miete für  geförder te  
Wohnungen 
  

Stand:  Januar  2009  - 2 - 

§ 3 Höchstbeträge nach Modernisierung 

Der nach dieser Satzung maßgebende Höchstbetrag gilt  im Hinbl ick auf  das 

in § 32 Abs. 3 Satz 5 LWoFG gleichlautend geregelte Mindestabstandsgebot 

auch nach einer Wohnungsmodernisierung.  

 

§ 4 Übergangsbestimmungen 

Liegt die Miete ab dem 01. Januar 2009 über dem in § 2 dieser Satzung 

bestimmten Höchstbetrag, aber niedriger als die ortsübl iche Vergleichs-

miete, so gilt  ab dem 01.  Januar 2009 der in der Satzung genannte Höchst-

betrag. Überschreitet die Miete die  ortsübl iche Vergleichsmiete, gilt  ab dem 

01. Januar 2010 die ortsübl iche Vergleichsmiete als die vertraglich verein-

barte Miete und ab dem 01. Januar 2012  der in der Satzung genannte 

Höchstbetrag.  

 

§ 5 Inkrafttreten 

Diese Satzung tr it t  rückwirkend zum 01. Januar 2009 in Kraf t.  


